
 

Beschluss Kulturkommission 20.08.2013 

 
 
 
 
 

EINWOHNERGEMEINDE HERZOGENBUCHSEE 
 

Merkblatt Kulturförderpreis 
für junge Menschen 

 
 

 
 
 
 
Die Gemeinde Herzogenbuchsee kann jährlich einen Förderpreis an junge Kunstschaffende (max. 30 
Jahre alt) vergeben, die in Herzogenbuchsee leben oder mindestens 15 Jahre hier gewohnt haben. 
 
 
Bewerbungen 
 
Bis Dezember des vorangehenden Kalenderjahres müssen die Bewerbungen mit den Unterlagen bei der 
Gemeinde eingereicht werden, und zwar an die Kulturkommission, Bernstrasse 2, 3360 Herzogenbuch-
see. 
 
 
Die Bewerbung soll Folgendes enthalten: 
 
- Angaben zum jetzigen Wohnort und zum Bezug zu Herzogenbuchsee 
 
- Angaben zum Werdegang, zur Ausbildung 
 
- Konkreter Beschrieb des Projekts 
 
- Budget / Details zur Finanzierung 
 
- Angaben über Beiträge von anderen Institutionen / Gemeinden / Kantonen etc. 
 
 
Das Projekt soll vor der Realisierung des Werks bei der Kulturkommission eingereicht werden. 
 
 
Der Gesuchsteller hat die finanzielle Unterstützung der Einwohnergemeinde Herzogenbuchsee in geeig-
neter Form zu erwähnen. 
 
 
Die Verleihung des Förderpreises wird durch die Kulturkommission veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


